
Anlage 2 zur B 2022/062

öffentlich-

rechtliche 

Grundlage

privat-

rechtliche 

Grundlage

mit größerer 

Wettbewerbs-

verzerrung

ohne größere 

Wettbewerbs-

verzerrung

AUSNAHME: 

Hilfsgeschäfte im 

hoheitlichen 

Bereich

stets steuerbar nicht steuerbar stets steuerbar nicht steuerbar

steuerpflichtig steuerbefreit steuerpflichtig steuerbefreit

Steuersatz 19 % Steuersatz 7 % Steuersatz 19 % Steuersatz 7 %

Umsätze mit 

Recht auf 

Verzicht auf 

Steuerbe-freiung

Umsätze, die gegenüber dem Finanzamt in der 

Umsatzsteuererklärung deklariert werden müssen.

steuerfreier 

Umsatz
O D E R

Inanspruch-

nahme 

Optionsrecht 

(Regelsteuer-satz 

19 %)

Umsätze ohne 

Recht auf 

Verzicht auf 

Steuerbe-freiung                         

-> nicht 

steuerbar

Handlungsgrundlage der Stadt Freital

Umsatzbesteuerung der Umsätze der Großen Kreisstadt Freital ab 01.01.2023


